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Das Bundesamt für Justiz hat im Sommer 1990 ein Konzept der Aus
und Weiterbildung für die Gesetzgebungsarbeit entwickelt, das im No
vember mit einem gemeinsamen Antrag des Eidgenössischen Justiz
und Polizeidepartements und der Schweizerischen Bundeskanzlei dem 
Bundesrat unterbreitet worden ist. Der Bunderat hat am 21. Dezember 
1990 vom Konzept Kenntnis genommen und wird im Verlauf dieses 
Jahres über die zusätzlichen Stellen entscheiden, die für die Realisierung 
des Konzepts notwendig sind. Das neue Ausbildungskonzept für die Ge
setzgebungsarbeit dürfte auch für die Mitglieder der Schweizerischen 
Gesellschaft für Gesetzgebung und für die weiteren Leser von "Gesetz
gebung heute" von Interesse sein. Aus diesem Grunde veröffentlichen 
wir es hier in gekünter Fassung. Weitere Informationen erteilt gerne 
LuziusMader, Bundesamt für Justiz, 3003 Bern, Tel. 031 61 '41 '51. 

1. Ausgangslage 

Seit Mitte der 70er Jahre haben das Bundesamt für Justiz und die 
Bundeskanzlei diverse Anstrengungen unternommen, um die Aus
bildung der mit Gesetzgebungsarbeiten betrauten Beamten zu ver
bessern. 

Es wäre jedoch falsch, sich mit dem Erreichten zu begnügen. Einer
seits zeigen zahlreiche Beispiele aus der Gesetzgebung des Bundes, 
dass noch vieles zu tun bleibt, um gewisse Qualitätsstandards mate
rieller, rechtlicher und redaktioneller Art durchzusetzen; und ande
rerseits weisen z.B. die stets gut besuchten Seminare der Gesell-
























